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Teil G

Beschluss gemäß § 87b Abs. 4 Satz 2 SGB V zu den
Grundsätzen zur Bildung von Rückstellungen nach § 87b

Abs. 3 Satz 5 SGB V

mit Wirkung zum 1. Januar 2010

Gemäß § 87b Abs. 4 Satz 2 SGB V beschließt der Erweiterte Bewertungsausschuss
in Fortschreibung seines Beschlusses zur Neuordnung der vertragsärztlichen Vergü-
tung im Jahr 2009 vom 27./28. August 2008 und vom 23. Oktober 2008 folgende
Grundsätze zur Bildung von Rückstellungen nach § 87b Abs. 3 Satz 5 SGB V:

1. Von der für den Bezirk einer Kassenärztlichen Vereinigung nach § 87a Abs. 3
SGB V vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung werden nach Be-
rechnung der vorläufigen RLV-Vergütungsvolumen der Versorgungsbereiche
Anteile für die Bildung von Rückstellungen versorgungsbereichsspezifisch
verwendet:

- zur Berücksichtigung einer Zunahme von an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte,

- für Sicherstellungsaufgaben (u. a. nachträglich erfolgende Hono-
rarkorrekturen aus Vorquartalen),

- zum Ausgleich von überproportionalen Honorarverlusten,

- für Praxisbesonderheiten gemäß § 87b Abs. 3. Satz 3 SGB V und

- zum Ausgleich von Fehlschätzungen für Vorwegabzüge gemäß
Beschluss Teil F Anlage 2 Nr. 2.

2. Die Partner der Gesamtverträge stellen gemeinsam bis zum 15. November
2009 neben der für die Zuweisung der Regelleistungsvolumen nach § 87b
Abs. 5 SGB V anzuwendenden Berechnungsformel nach § 87b Abs. 4 Satz 3
SGB V auch die Summe der Rückstellungen nach Nr. 1 für das Jahr 2010 fest.

3. Die Bildung der Rückstellungen und ihre Auflösung bzw. Rückführung in die
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung erfolgt versorgungsbereichsspezifisch
durch die Kassenärztliche Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen unter Berücksichtigung der
im Vorjahr für die unter Nr. 1 genannten Sachverhalte aufgewendeten Vergü-
tung. Im Jahr 2010 erwartete Änderungen des damit verbundenen Vergü-
tungsbedarfs sind zu beachten. Über das Verfahren der Umsetzung einigen
sich die Partner der Gesamtverträge.

4. Eine Über- oder Unterdeckung wird zum nächst möglichen Zeitpunkt berück-
sichtigt.


